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Amtliche Bekanntmachungen

Redaktionsschluss
für das Amtsblatt Nr. 23

Donnerstag, 01. Juni 2023
Um Beachtung wird gebeten, da später eingehende Manu-
skripte nicht mehr berücksichtigt werden können.

Brückentag
Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie, dass das Rathaus am Freitag, 09. Juni 2023, 
geschlossen ist.
Ab Montag, 12. Juni 2023, sind die Ämter der Gemeindever-
waltung im Rathaus wieder zu den üblichen Sprechzeiten für 
Sie geöffnet.

Termine Müllabfuhr
Am Montag, 05. Juni 2023
findet die Abholung gelbe Tonne bzw. gelber Sack statt
Am Dienstag, 06. Juni 2023
findet die Abholung des Biomülls statt
Am Mittwoch 07. Juni 2023
findet die Abholung Glas statt.
Was zur jeweiligen Sammlung gehört, kann im Abfallkalender 
nachgelesen werden.

Die Gemeinde Egenhausen sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n

Sachbearbeiter/in (m/w/d) für die Gemeindekasse.

Die Stelle wird unbefristet mit einem Beschäftigungsumfang 
von bis zu 50 % ausgeschrieben. Die Vergütung erfolgt nach 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) bis Ent-
geltgruppe 6.

Die vielfältige Tätigkeit umfasst hauptsächlich die Veranla-
gung der Wassergebühren, Grund- und Hundesteuer sowie 
die Unterstützung der Kassenverwalterin bei der Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs, Buchhaltung, Mahnung und Beitrei-
bung. Als Finanzwesen-Software ist SAP im Einsatz.

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte/r, in einem kaufmännischen oder 
vergleichbaren Beruf und Freude am Umgang mit Zahlen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Un-
terlagen bis Dienstag, 20.06.2023 an die Gemeindeverwal-
tung Egenhausen, Gemeindekämmerer Daniel Merkle, Haupt-
str. 19, 72227 Egenhausen, Tel. 07453 9570-16 oder per E-Mail 
an daniel.merkle@egenhausen.de.

Reinigungskraft für unsere Silberdistelhalle 
gesucht
Für unsere Silberdistelhalle suchen wir im Rahmen einer ge-
ringfügigen Beschäftigung eine Reinigungskraft für 10 Stun-
den pro Monat.
Wer Interesse an dieser Stelle hat, darf sich gerne bei Haupt-
amtsleiterin Sarah-Jane Stöhr 
(E-Mail: sarah-jane.stoehr@egenhausen.de, Tel.: 07453/957019) 
melden.Diese Ausgabe erscheint auch online

Arzt 
Notfallpraxis am Klinikum Nagold
Röntgenstraße 20, 72202 Nagold
Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8.00 bis 22.00 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in die Praxis 
kommen.
Zentrale Rufnummer, unter der in der Nacht und an den 
Wochenenden und Feiertagen der Dienst habende Arzt 
zu erreichen ist: 01805 19292-158.
In den sprechstundenfreien Zeiten, Freitag, 19.00 Uhr, 
bis Montag, 8.00 Uhr über die Rufnummer: 116117
Bitte beachten:
Geänderte Rufnummer zur Anforderung eines Kranken-
transportes im Landkreis Calw: Telefon: 07051 19222

Kinderarzt
In den sprechstundenfreien Zeiten, Freitag, 19.00 Uhr, 
bis Montag, 8.00 Uhr über die Rufnummer: 116117

Augenarzt
An Wochenenden und Feiertagen
über die Rufnummer: 116117.

Hals-, Nasen- und Ohrenarzt
In den sprechstundenfreien Zeiten und an Feiertagen,
Freitag, 19.00 Uhr, bis Montag, 7.00 Uhr
über die Rufnummer: 116117

Apotheke
Samstag, 03. Juni 2023
Apotheke Wildberg, Marktstraße 20, 
72218 Wildberg, Tel. 07054 5132
Rosen-Apotheke, Rosenstraße 55, 
72213 Altensteig, Tel. 07453 7112

Sonntag, 04. Juni 2023
Rathaus-Apotheke, Hindenburgstraße 31, 
71149 Bondorf, Tel. 07457 8222
Waldach-Apotheke, Hauptstraße 18, 
72178 Waldachtal-Salzstetten, Tel. 07486 855

Zahnarzt:
Bitte kontaktieren Sie den zahnärztlichen Notfall-
dienst Tel. 0761 120 120 00

Tierarzt
Bitte kontaktieren Sie Ihren Haustierarzt

NOTDIENSTE
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Gemeinde Egenhausen
Landkreis Calw

1. Änderungssatzung
zur Satzung über die Kindertageseinrichtungen 
und die Betreuung von Kindern in der Gemeinde 
Egenhausen (Kindergartensatzung)
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in Verbindung mit den §§ 2, 13, 14 und 19 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Baden- Württemberg (KAG) und § 6 des 
Kindertagesbetreuungsausbaugesetzes für Baden-Württemberg 
(KiTaG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Egenhausen am 23. 
Mai 2023 folgende Satzung beschlossen:
§ 1 Geltungsbereich der Satzung
(1) § 1 Abs. 2 der Satzung über die Kindertageseinrichtungen und 
die Betreuung von Kindern in der Gemeinde Egenhausen vom 
25.04.2017 erhält folgende Fassung:
In den Kindertageseinrichtungen werden die Kinder in verschie-
denen Betreuungsangeboten zu bestimmten Zeiten betreut.
(2) Es wird folgender Abs. 3 in § 1 eingefügt:
Kinderbetreuungseinrichtungen im Sinne dieser Satzung sind:
- Kindergärten für die Betreuung von über 3-Jährigen
- Kinderkrippe für die Betreuung von unter 3-Jährigen
-  Betreuung von Grundschülern im Rahmen der „Verlässlichen 

Grundschule“ und Nachmittagsbetreuung
§ 2 Anpassung der Gebührenhöhe
Die Satzung über die Kindertageseinrichtungen und die Betreu-
ung von Kindern in der Gemeinde Egenhausen vom 25.04.2017 
erhält in § 5 Abs. 2 folgende Fassung:

1. Betreuung von Kindern ab drei Jahren

a) Regelgruppen und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten:
Betreuungszeit 30,0 Stunden 34,5 Stunden

€/Monat €/Monat
Für das Kind aus 
einer Familie mit
einem Kind

ab 01.09.23
ab 01.01.24

95,00
104,00

110,00
120,00

Für ein Kind aus 
einer Familie mit
zwei Kindern 
unter 18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

81,00
89,00

94,00
102,00

Für ein Kind aus 
einer Familie mit
drei Kindern un-
ter 18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

57,00
63,00

66,00
72,00

Für ein Kind aus 
einer Familie mit
vier und mehr 
Kindern unter 18 
Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

24,00
24,00

28,00
28,00

b) Ganztagesgruppe:
Betreuungszeit an 1 oder

2 Tagen
pro Wo-

che

an 3 
Tagen

pro Wo-
che

ab 4 Tage
pro Wo-

che

€/Monat €/Monat €/Monat
Für das Kind 
aus einer
Familie mit 
einem Kind

ab 01.09.23
ab 01.01.24

201,00
213,00

224,00
239,00

248,00
266,00

Für ein Kind 
aus einer
Familie mit 
zwei Kindern
unter 18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

191,00
203,00

213,00
228,00

236,00
253,00

Für ein Kind 
aus einer
Familie mit 
drei Kindern
unter 18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

171,00
182,00

190,00
204,00

211,00
227,00

Für ein Kind aus 
einer Familie mit 
vier und mehr 
Kindern unter 
18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

131,00
139,00

146,00
156,00

161,00
173,00

2. Betreuung von Kindern unter drei Jahren
a) Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten:
Betreuungszeit bis zu 3 

Vormittage
pro Woche

an 4 Vor-
mittagen

pro Wo-
che

an 5 Vor-
mittagen

pro Woche

€/Monat €/Monat €/Monat
Für das Kind 
aus einer
Familie mit 
einem Kind

ab 01.09.23
ab 01.01.24

203,00
225,00

252,00
274,00

296,00
322,00

Für ein Kind aus 
einer
Familie mit 
zwei Kindern
unter 18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

193,00
214,00

239,00
260,00

281,00
306,00

Für ein Kind aus 
einer Familie 
mit drei Kin-
dern unter 18 
Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

180,00
197,00

230,00
239,00

270,00
281,00

Für ein Kind aus 
einer Familie 
mit vier und
mehr Kindern 
unter 18 Jah-
ren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

180,00
189,00

230,00
230,00

270,00
270,00

b) Ganztagesgruppe:
Die Gebühr für die Ganztagesbetreuung ergibt sich aus der Ge-
bühr für die gebuchten Vormittage aus Ziff. 2.a) zuzüglich der 
nachfolgend aufgeführten Gebühr für die Nachmittage.
Betreuungszeit Zuschlag zu 

Ziff. 2.a) für 2 
Nachmittage

pro Woche

Zuschlag zu 
Ziff. 2.a) für 
3 Nachmit-

tage
pro Woche

€/Monat €/Monat
Für das Kind aus 
einer Familie mit
einem Kind

ab 01.09.23
ab 01.01.24

99,00
108,00

130,00
139,00

Für ein Kind aus 
einer Familie mit
zwei Kindern unter 
18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

94,00
103,00

124,00
133,00

Für ein Kind aus 
einer Familie mit
drei Kindern unter 
18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

90,00
94,00

120,00
124,00

Für ein Kind aus 
einer Familie mit
vier und mehr Kin-
dern unter 18
Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

90,00
90,00

120,00
120,00

c) Spielgruppe:
Betreuungszeit 15,0 Stunden

an 3 Tagen
pro Woche

€/Monat
Für das Kind aus einer Familie 
mit einem Kind

ab 01.09.23
ab 01.01.24

170,00 
195,00

Für ein Kind aus einer Familie 
mit zwei Kindern unter
18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

162,00
186,00

Für ein Kind aus einer Familie 
mit drei Kindern unter
18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

148,00
170,00



Nummer 22 | Mittwoch | 31. Mai 2023
EGENHAUSENAktuellAktuell

5

Für ein Kind aus einer Familie 
mit vier und mehr
Kindern unter 18 Jahren

ab 01.09.23
ab 01.01.24

145,00
162,00

d) Betreuung an zusätzlichen Tagen:
Wird das Kind ausnahmsweise an einem zusätzlichen Tag betreut, 
welcher ursprünglich nicht gebucht wurde, kommen folgende 
Gebührensätze zur Anwendung:
- Extratag verlängerte Öffnungszeit:  16,00 €
- Extratag nachmittags:  11,00 €
- Extratag ganzer Tag:  27,00 €
- Extratag Spielgruppe:  15,00 €
Ein Anspruch auf die Inanspruchnahme eines Extratags besteht 
nicht, sondern wird nach dem Ermessen der Einrichtungsleitung 
gewährt.
e) Verpflegung:
Für die Einnahme eines Mittagessens wird zusätzlich ein Pauscha-
lentgelt von 4,00 € pro Essen und Kind erhoben.
3. Betreuung von Grundschülern im Rahmen der „Verlässlichen 
Grundschule“
Betreuung an 5 Tagen mit wöchentlich bis zu 16,75 Stunden: 
55,00 €/Monat
Bei einer tageweisen Inanspruchnahme der Betreuung fällt der 
gesamte Gebührensatz an.
Für die Einnahme eines Mittagessens wird zusätzlich ein Pauscha-
lentgelt von 4,00 € pro Essen und Kind erhoben.
§ 3 Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am 01. September 2023 in Kraft.
Egenhausen, 31. Mai 2023
gez. Sven Holder, Bürgermeister
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.

Frau Regierungspräsidentin Felder besucht 
Egenhausen
„Ich bin beeindruckt von dieser tollen Entwicklung“, sagte Frau 
Sylvia Felder bei ihrem Besuch in Egenhausen am 23. Mai 2023 
über die Gemeinde.

Die Regierungspräsidentin konnte mit Bürgermeister Sven Hol-
der einige Projekte anschauen, wie Seniorenpark, Augenblick-
runde, Waldkindergarten usw., und war erstaunt über die sehr 
gute Infrastruktur unserer Gemeinde. Auch war sie angetan von 
der vorbildlichen Naturschutzpflege auf dem Kapf.

Im Gästebuch bedankte sie sich 
für einen tollen Besuch mit vie-
len interessanten Themen in ei-
ner „attraktiven Gemeinde“.

Aus dem Gemeinderat
Die Gemeinderatssitzung am 23.05.2023 stieß auf großes Inte-
resse. Der voll belegte Zuhörerraum konnte eine lebhafte und 
leidenschaftliche Debatte über die Kindergartengebühren miter-
leben. Diese wurden in Egenhausen nun seit sechs Jahren nicht 
mehr angepasst, weshalb dieses Thema auf die Tagesordnung 
gebracht wurde.

Gute Qualität hat ihren Preis
Das ausgeweitete Betreuungs-
angebot in hoher Qualität ver-
ursacht deutlich höhere Kos-
ten als vor sechs Jahren. Der 
Abmangel im Kindergarten-
bereich beträgt 841.000 €, was 
einen Zuschuss der Gemeinde 
pro Kind und Monat von 671,00 

€ bedeutet. Mit 86,00 € pro Monat für ein Kind in der Regelgrup-
pe ist man in Egenhausen weit vom Empfehlungssatz der baden-
württembergischen Verbände von aktuell 151,00 € entfernt.

Gebühren weit unter  
Landesniveau
Bürgermeister Sven Holder 
war auch wichtig, dass wir in 
Egenhausen weiterhin ver-
gleichsweise günstige Gebüh-
ren anbieten. Auch die vorge-
schlagene neue Gebührenhöhe 
von 104,00 € für die Regelgruppe liegt immer noch weit unter 
dem landesweiten Empfehlungssatz. Egenhausen bleibe kinder-
freundlich und für Familien attraktiv. Es sei das Ziel, wenigstens 20 
% der Kosten durch Elternbeiträge zu decken, machte Gemein-
dekämmerer Daniel Merkle in seiner Präsentation deutlich. Für 
Familien mit mehreren Kindern solle es weiterhin Ermäßigungen 
geben, um die Erhöhung abzumildern. Außerdem hat die Verwal-
tung vorgeschlagen, diese soziale Komponente neu auch bei der 
Kinderkrippe einzuführen, wovon zahlreiche Familien profitieren.
Konstruktiver Vorschlag der Elternbeiräte
Die Elternbeiräte wurden im Vorfeld angehört. Dabei wurde zwar 
grundsätzliches Verständnis für eine Gebührenerhöhung geäu-
ßert, jedoch der große Sprung nach oben kritisiert. Der Gemein-
derat wurde in einer zuvor versandten Mail darum gebeten, die 
Gebühren zunächst nur halb so viel zu erhöhen und im nächsten 
Kindergartenjahr erst die andere Hälfte. Herr Merkle gab dazu zu 
bedenken, dass die Kosten aufgrund des hohen Tarifabschlusses 
im nächsten Jahr einiges höher sein werden als jetzt.
Stufenweise Erhöhung
Der Gemeinderat zeigte Verständnis für das Anliegen der Eltern, 
weil es für manche doch eine große Steigerung von 20 – 30 % 
ausmache. Dem Argument, dass eine Gebührenanpassung sechs 
Jahre lang verschlafen wurde, hielt man jedoch entgegen, dass 
auf eine Erhöhung während der Pandemiezeit bewusst verzichtet 
worden war und die Eltern von den günstigen Gebühren profi-
tiert hätten. Jedoch klang im Gremium an, dass eine Überprüfung 
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der Gebührenhöhe künftig in kürzeren Abständen erfolgen solle, 
damit nicht wieder auf einmal so viel erhöht werden muss. Nach 
engagiertem Austausch der Argumente wurde ein Vorschlag auf-
gegriffen, die Gebühren stufenweise zu erhöhen, allerdings noch 
im nächsten Kindergartenjahr, um das Ziel der 20%-igen Kosten-
deckung nicht aus den Augen zu verlieren. Mit großer Mehrheit 
wurde dann eine Erhöhung in zwei Schritten zum 01.09.2023 und 
zum 01.01.2024 beschlossen. Allerdings auch in dem Bewusst-
sein, sich im nächsten Jahr die Kosten wiederum anschauen und 
ggfs. erneut anpassen zu müssen.
Die angepasste Gebührenhöhe können Sie der 1. Änderung der 
Kindergartensatzung im diesem Amtsblatt nachlesen.

Verlässliche Grundschule sehr gut besucht
Das Betreuungsangebot der Verlässlichen Grundschule wird sehr 
gut nachgefragt. Erst vor eineinhalb Jahren durch das Engage-
ment des Schulleiters Herrn Schrade vom Gemeinderat aus dem 
Boden gestampft, hat sich das Angebot nun so etabliert, dass über 
20 Kinder betreut werden. Damit ist das jetzige Modell jedoch an 
der Kapazitätsgrenze angelangt. Eine tageweise Flexibilisierung 
der Betreuung, wie sie von vielen Eltern verständlicherweise ge-
wünscht wird, scheitert derzeit an fehlenden Raumkapazitäten 
und der personellen Ausstattung. Bürgermeister Holder sagte 
jedoch zu, Lösungswege fürs Platzsharing aufzuzeigen und in 
Abstimmung mit der Grundschule entsprechende Abfragen 
durchzuführen. Zudem besteht die Aussicht, nach der geplanten 
Schulerweiterung in einigen Jahren das Betreuungsangebot aus-
weiten zu können, wenn der Bedarf vorhanden sei. Der Gemein-
derat passte auch hier die Gebühren aufgrund der gestiegenen 
Kosten an und setzte den Satz ab dem Schuljahr 2023/2024 pro 
Monat auf 55,00 € fest.

Weitere Beschlüsse des Gemeinderats in Kürze:
• Für die Rathaussanierung wurden sechs Gewerke vergeben. 

Die Vergabesumme lag mit 375.137 € leicht unter der Kos-
tenschätzung. Nun fehlen noch die Vergaben der Elektroin-
stallation und PV-Anlage, welche aktuell ausgeschrieben und 
Angebotspreise eingeholt werden.

• Das alte Konsumgebäude wird in Kürze abgebrochen. Der 
Gemeinderat hat die Abbrucharbeiten mit Wiederherstellung 
der Fläche an die Firma Walter vergeben.

• Fünf private Bauvorhaben wurden einstimmig beschlossen. 
Darunter das Aufstellen einer Fertiggarage, der Umbau einer 
Terrasse und eines Balkons zu einem Wintergarten, der Anbau 
eines Windfangs, ein Büroanbau sowie die Errichtung eines 
Wohngebäudes im Neubaugebiet „Walddorfer Straße“.

Abschließend gab es einiges bekanntzugeben:
Bürgermeister Sven Holder informierte über den Baufortschritt 
der Bauhofsanierung. Die Tore und Fenster werden in Kürze ein-
gebaut. Im Anschluss daran kann der Zimmermann mit der Außen-
schalung aus Holz beginnen. Auch die Elektroinstallationen erfol-
gen, sobald Tore und Fenster montiert sind. Bezüglich der Heizung 
wurde bereits Kontakt mit der Nahwärme GmbH aufgenommen.
Außerdem gab er bekannt, dass die Sanierung „Bei den Eichen“ 
und die Erschließung „Im hinteren Türle“ durch die Abnahme er-
folgreich abgeschlossen wurden.
Für die geplante Schulsanierung befinden sich die Pläne mo-
mentan in Abstimmung mit dem Architekten, der Schulleitung 
und dem Schulamt. Eine Vorstellung des Projekts ist für Juli ge-
plant.
Herr Holder berichtete zudem über den Besuch der Regierungs-
präsidentin unseres Regierungsbezirks Karlsruhe. Er ließ herz-
lichste Grüße von Frau Sylvia Felder an unseren Gemeinderat und 
unsere Bevölkerung ausrichten. Sie nahm nach ihrem Besuch vie-
le positive Eindrücke mit und sprach von einer tollen Entwicklung 
in Egenhausen.

Nachrichten aus den Kindergärten

Kinderkrippe "Wunderkinder"

JETZT ANMELDEN

MITTWOCH

Eltern Café

ab 19:00 Uhr

Kinder brauchen Grenzen

14. Juni
2023

 www.vhson.de

Aus den Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde Egenhausen

Evang. Pfarramt Spielberg/Egenhausen, Pfarrer Ulrich Holland, 
Lilienstr. 2, 72213 Altensteig-Spielberg, Tel. 07453 6339, 
E-Mail: pfarramt.spielberg@elkw.de oder ulrich.holland@elkw.de
Jugendreferentin Johanna Bach, Tel. Nr. 0163 8806973, 
E-Mail: johanna.bach@elkw.de
Kirchenhomepage: www.kirche-spielberg-egenhausen.de
Gemeindebüro: Carmen Hammann, 
E-Mail: pfarramt.spielberg@elkw.de,
Das Gemeindebüro ist montags und freitags von 9 - 11.30 Uhr 
und mittwochs von 15 – 17.30 Uhr besetzt.
Mittwoch, den 31.05.2023
6 Uhr Frühgebet im Gemeindehaus
KEINE Bücherei
Donnerstag, den 01.06.2023 
19.30 Uhr Abend der Orientierung im Gemeindehaus mit Walter 
Schrade zu 1. Mose 22
Sonntag, den 04.06.2023 
9.15 Uhr Gottesdienst in der ev. Johanneskirche mit Andreas 
Claus, der Kirchenchor singt
9.15 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
Mittwoch, den 07.06.2023
6 Uhr Frühgebet im Gemeindehaus
KEINE Bücherei
In der Ferien treffen sich die Gruppen und Kreise nach Vereinba-
rung
Die Kasualvertretung vom 30.05. - 11.06.2023 übernehmen Tobias  
Lehmann Tel.-Nr. 07055 7328 oder 7366 – Neuweiler-Breitenberg 
und Markus Eißler Tel.-Nr. 07453/2540 – Rohrdorf

VERLAGSTIPPS:
Bei PDF-Dateien müssen alle Schriften eingebettet sein.


